
Zu einem Haus der Kinder- und Jugendrechte werden …
Kinderrechtsbasiertes Arbeiten in der Kinder- und Jugendhilfe bedeutet die (Neu-) Orientierung des Handelns 
von Mitarbeiter*innen und Organisationen an den Kinder- und Jugendrechten der UN-Kinderrechtskonvention

Das „Kindeswohl“ 
ist nur unter 
Beteiligung von 
Kindern und 
Jugendlichen 
bestimmbar

Unteilbar

Vier Querschnittsrechte, 
die bei der Umsetzung  
aller Rechte aus den  
drei Bereichen (Dreieck) 
als Leitlinien gelten

Leitprinzip
Kindeswohl-Vorrang

“The best interest of the child“
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Erwachsene sind 
Verantwortungsträger*innen

Universell

Kinder und Jugendliche  
sind Rechtsträger*innen
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